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Gesetz

über die Erhebung von Steuern durch Kirchen


und andere Religionsgemeinschaften 

im Land Brandenburg


(Brandenburgisches Kirchensteuergesetz -

BbgKiStG)


Vom 18. Dezember 2008 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
Besteuerungsrecht 

Kirchen und andere Religionsgemeinschaften, die Körper
schaften des öffentlichen Rechts sind (steuerberechtigte Reli
gionsgemeinschaften), können nach Maßgabe dieses Gesetzes 
Steuern aufgrund eigener Steuerordnungen (Kirchensteuern) 
erheben. 

§ 2 
Steuerpflicht 

(1) Steuerpflichtig sind natürliche Personen, die einer steuerbe
rechtigten Religionsgemeinschaft angehören und im Land 
Brandenburg ihren Wohnsitz im Sinne des § 8 der Abgabenord
nung oder gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne des § 9 der Ab
gabenordnung haben. 

(2) Die Kirchensteuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des 
Kalendermonats, der auf die Begründung des Wohnsitzes oder 
gewöhnlichen Aufenthalts oder auf die Aufnahme in eine steu
erberechtigte Religionsgemeinschaft folgt, bei Übertritt aus ei
ner anderen steuerberechtigten Religionsgemeinschaft jedoch 
erst mit der Beendigung der bisherigen Kirchensteuerpflicht. 

(3) Die Kirchensteuerpflicht endet: 

1.	 bei Tod mit Ablauf des Sterbemonats, 

2. 	 bei Aufgabe des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufent
halts mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Wohnsitz 
oder gewöhnliche Aufenthalt aufgegeben worden ist, 

3.	 bei Kirchenaustritt mit Ablauf des Kalendermonats, der auf 
den Monat folgt, in dem die Erklärung wirksam geworden 
ist, oder 

4.	 bei Übertritt aus einer anderen steuerberechtigten Reli
gionsgemeinschaft mit Ablauf des Kalendermonats, in dem 
der Übertritt wirksam geworden ist. 

Im Fall des Satzes 1 Nr. 3 ist der Kirchenaustritt durch eine Be
scheinigung der für die Entgegennahme der Kirchenaustritts
erklärung zuständigen Stelle nachzuweisen. 

(4) Besteht die Kirchensteuerpflicht nicht während des ganzen 
Kalenderjahres und ist Erhebungszeitraum das Kalenderjahr, 

wird für die Kalendermonate, in denen die Kirchensteuer
pflicht gegeben ist, je ein Zwölftel des Betrages erhoben, der 
sich bei ganzjähriger Steuerpflicht als Jahressteuerschuld erge
ben würde. Dies gilt nicht, wenn mit dem Beginn oder Ende 
der Kirchensteuerpflicht während des Kalenderjahres gleich
zeitig die unbeschränkte Einkommensteuerpflicht beginnt oder 
endet. 

(5) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung die 
zuständige Stelle zur Entgegennahme von Erklärungen über 
den Austritt aus einer Kirche oder Religionsgemeinschaft, die 
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, und das Verfahren 
dazu einschließlich der Erteilung einer Bescheinigung über den 
vollzogenen Austritt bestimmen. Dies gilt für den Fall einer 
entsprechenden Vereinbarung zwischen den beteiligten Kir
chen oder Religionsgemeinschaften auch für den Übertritt in 
eine andere Kirche oder Religionsgemeinschaft, die Körper
schaft des öffentlichen Rechts ist. 

§ 3 
Bemessungsgrundlage und Höhe der Kirchensteuern 

(1) Kirchensteuern können einzeln oder nebeneinander erho
ben werden als 

1.	 Zuschlag zur Einkommensteuer (einschließlich der Lohn
steuer, Kapitalertragsteuer) oder nach Maßgabe des Ein
kommens aufgrund eines besonderen Tarifs, 

2.	 Zuschlag zur Vermögensteuer oder nach Maßgabe des Ver
mögens, 

3.	 Steuer vom Grundbesitz, 

4.	 Kirchgeld (Ortskirchensteuer), 

5.	 besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren 
Ehegatte keiner steuerberechtigten Religionsgemeinschaft 
angehört (Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe). 

Die Einkommensteuer und die Vermögensteuer sind für die 
Kirchensteuer Maßstabsteuer im Sinne dieses Gesetzes. 

(2) Die Ortskirchensteuer nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 und das 
Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 5 können nach festen oder gestaffelten Sätzen erhoben wer
den. Das Nähere regeln die kirchlichen Steuerordnungen. 

(3) Für die Ermittlung der Kirchensteuer als Zuschlag zur Ein
kommensteuer nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und des Kirchgelds 
in glaubensverschiedener Ehe nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 ist 
§ 51a des Einkommensteuergesetzes in der jeweils geltenden 
Fassung anzuwenden. 

(4) Die Art und die Höhe der zu erhebenden Kirchensteuer sind 
durch Beschluss der zuständigen Organe der steuerberechtig
ten Religionsgemeinschaften im Voraus festzulegen, wobei die 
Festlegung auch für mehrere Jahre oder für unbegrenzte Zeit 
zulässig ist. Soweit die Steuer als Zuschlag zur Einkommen
steuer oder der Vermögensteuer erhoben wird, ist sie jeweils 
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nach einem Vomhundertsatz der ermittelten Maßstabsteuer und 
soweit die Steuer nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 erhoben wird, ist 
sie nach einem Vomhundertsatz des Grundsteuermessbetrages 
zu bemessen. Die kirchlichen Steuerordnungen können bestim
men, dass Kirchensteuern einer Art auf Kirchensteuern einer 
anderen Art angerechnet werden. Regelungen zur Festsetzung 
von Höchstbeträgen, insbesondere Kappungsregelungen, sind 
zulässig. 

§ 4 
Entstehung und Erhebung der Steuerschuld 

(1) Soweit die Steuer durch Abzug vom Arbeitslohn oder durch 
Abzug vom Kapitalertrag im Sinne des § 43 des Einkommen
steuergesetzes erhoben wird, entsteht die Kirchensteuerschuld 
im Zeitpunkt des Zufließens der steuerabzugspflichtigen Ein
nahmen. 

(2) In den übrigen Fällen, in denen die Steuer als Zuschlag zur 
Einkommensteuer, als Steuer auf Kapitalerträge nach § 32d 
Abs. 2, 3, 4 oder 6 und § 51a Abs. 2d Satz 1 des Einkommen
steuergesetzes sowie als Kirchgeld nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 
erhoben wird, entsteht die Steuerschuld mit Ablauf des Er
hebungszeitraumes. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

(3) Sind Vorauszahlungen zu leisten, entsteht die Steuerschuld 
mit Beginn des Vorauszahlungszeitraumes. 

(4) Bei der Steuer als Zuschlag zur Vermögensteuer und vom 
Grundbesitz entsteht die Steuerschuld mit Beginn des Er
hebungszeitraumes. 

§ 5 
Erhebung der Kirchensteuer bei Ehegatten 

(1) Ehegatten, die derselben steuerberechtigten Religions
gemeinschaft angehören (konfessionsgleiche Ehe) und zur 
Maßstabsteuer zusammenveranlagt werden, werden gemein
sam zu der von der Maßstabsteuer abhängigen Kirchensteuer 
herangezogen. Die Kirchensteuer bemisst sich nach der gegen 
die Ehegatten festgesetzten Maßstabsteuer. Die Ehegatten haf
ten als Gesamtschuldner im Sinne der §§ 44, 268 bis 280 der 
Abgabenordnung. 

(2) Gehören Ehegatten verschiedenen steuerberechtigten Reli
gionsgemeinschaften an (konfessionsverschiedene Ehen) und 
haben sie bei der Veranlagung zur Einkommensteuer die Zu
sammenveranlagung gewählt, ist, wenn die steuerberechtigten 
Religionsgemeinschaften dies vereinbaren, die Kirchensteuer 
von jedem Ehegatten in Höhe der Hälfte des Betrages zu erhe
ben, der im Falle der konfessionsgleichen Ehe nach Absatz 1 
gegen beide Ehegatten festzusetzen wäre. Im Lohnsteuer-Ab
zugsverfahren wird die Kirchensteuer von beiden Ehegatten 
von der Hälfte der Lohnsteuer erhoben und ist bei jedem Ehe
gatten auch für den anderen einzubehalten. Die Ehegatten haf
ten als Gesamtschuldner im Sinne der §§ 44, 268 bis 280 der 
Abgabenordnung. Liegen die Voraussetzungen für eine Zu
sammenveranlagung nicht vor oder werden die Ehegatten ge
trennt oder besonders zur Einkommensteuer veranlagt, wird 

die Kirchensteuer von jedem Ehegatten nach seiner Kirchenzu
gehörigkeit und nach der jeweils in seiner Person gegebenen 
Steuerbemessungsgrundlage erhoben. Fehlt eine Vereinbarung 
der steuerberechtigten Religionsgemeinschaften, ist jeder Ehe
gatte nach seinem Anteil an der gegen die Ehegatten festgesetz
ten Maßstabsteuer entsprechend Absatz 3 zur Steuer heranzu
ziehen. 

(3) Gehört nur ein Ehegatte einer steuerberechtigten Religions
gemeinschaft an (glaubensverschiedene Ehen), so ist die Kir
chensteuer für den der steuerberechtigten Religionsgemein
schaft angehörenden Ehegatten nach der in seiner Person gege
benen Steuerbemessungsgrundlage zu erheben. Werden die 
Ehegatten in glaubensverschiedener Ehe zusammenveranlagt, 
ist die Kirchensteuer auf den Teil der gemeinsamen Einkom
mensteuer zu erheben, der auf den der steuerberechtigten Reli
gionsgemeinschaft angehörenden Ehegatten entfällt. Die ge
meinsame Einkommensteuer ist im Verhältnis der Steuerbe
träge aufzuteilen, die sich bei Anwendung des Einkommen
steuertarifs nach § 32a Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 
ohne Berücksichtigung der besonderen Tarifvorschriften nach 
§§ 32b und 34 bis 34b des Einkommensteuergesetzes auf die 
Summe der Einkünfte eines jeden Ehegatten ergeben würde. 
Soweit in der gemeinsamen Einkommensteuerschuld im Sinne 
des Satzes 3 eine nach dem gesonderten Steuertarif des § 32d 
des Einkommensteuergesetzes ermittelte Einkommensteuer 
enthalten ist, sind die gesondert besteuerten Kapitaleinkünfte 
und die gesondert ermittelte Einkommensteuer aus der Berech
nung des Satzes 3 auszuscheiden und die gesondert ermittelte 
Einkommensteuer dem kirchensteuerpflichtigen Beteiligten mit 
dem auf ihn entfallenden Anteil an den Kapitalerträgen zuzu
rechnen. § 51a Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes ist bei der 
Ermittlung der Einkünfte eines jeden Ehegatten anzuwenden. 
Unberührt bleiben die kirchlichen Bestimmungen über das 
Kirchgeld in glaubensverschiedenen Ehen. 

(4) Sind an den Kapitalerträgen Ehegatten gemeinsam betei
ligt (Gemeinschaftskonto), haben diese in einem gemeinsamen 
Antrag übereinstimmend zu erklären, in welchem Verhältnis 
der auf jeden Ehegatten entfallende Anteil der Kapitalerträge 
zu diesen Erträgen steht. Die Kapitalerträge sind entsprechend 
diesem Verhältnis aufzuteilen und die Kirchensteuer ist einzu
behalten, soweit ein Anteil einem der steuerberechtigten Re
ligionsgemeinschaft angehörenden Ehegatten zuzuordnen ist 
(§ 51a Abs. 2c des Einkommensteuergesetzes). Wird dieses 
Verhältnis nicht erklärt, werden die Kapitalerträge den Ehe
gatten je zur Hälfte zugerechnet. 

§ 6 
Staatliche Anerkennung 

(1) Die kirchlichen Steuerordnungen und die Kirchensteuer
beschlüsse sowie deren Änderungen bedürfen zu ihrer Wirksam
keit der staatlichen Anerkennung. Über die Anerkennung ent
scheidet die oberste Finanzbehörde des Landes. Die anerkannten 
kirchlichen Steuerordnungen und Kirchensteuerbeschlüsse wer
den von den steuerberechtigten Religionsgemeinschaften in ei
ner von ihnen zu bestimmenden Weise und von der obersten 
Finanzbehörde des Landes in der für Steuergesetze vorgeschrie
benen Form bekannt gemacht. 
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(2) Liegt zu Beginn eines Erhebungszeitraumes kein aner
kannter Kirchensteuerbeschluss vor, ist der zuletzt anerkannte 
Beschluss bis zur Anerkennung eines neuen Beschlusses ent
sprechend weiter anzuwenden. 

§ 7 
Verwaltung der Kirchensteuer 

(1) Die Kirchensteuern werden vorbehaltlich des § 8 von den 
steuerberechtigten Religionsgemeinschaften verwaltet. Auf An
forderung werden die zuständigen Landesbehörden, Landkrei
se, Gemeinden oder kommunalen Zusammenschlüsse den steu
erberechtigten Religionsgemeinschaften die Auskünfte erteilen 
und Unterlagen zur Verfügung stellen, die für die Durchfüh
rung der Besteuerung erforderlich sind. 

(2) Der Kirchensteuerpflichtige hat der mit der Verwaltung 
dieser Steuer beauftragten Stelle Auskunft über alle Tatsachen 
zu geben, von denen die Feststellung der Zugehörigkeit zu 
einer steuerberechtigten Religionsgemeinschaft abhängt. Kir
chensteuerpflichtige haben darüber hinaus die zur Festsetzung 
der Kirchensteuer erforderlichen Erklärungen abzugeben. 

§ 8 
Übertragung der Verwaltung der Kirchensteuer 

(1) Auf Antrag einer steuerberechtigten Religionsgemeinschaft 
ist die Verwaltung (Festsetzung, Erhebung einschließlich Voll
streckung) der ihr zustehenden Kirchensteuer als Zuschlag zur 
Einkommensteuer, der Kirchensteuer als Zuschlag zur Vermö
gensteuer und des Kirchgelds in glaubensverschiedener Ehe 
durch die oberste Finanzbehörde des Landes den Finanzämtern 
zu übertragen. Die Verwaltung des Kirchgelds gemäß § 3 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 wird, soweit in die Ermittlung des gemein
samen zu versteuernden Einkommens Einkünfte aus nicht
selbstständiger Arbeit einzubeziehen sind, von den Finanz
ämtern nur bei einer Veranlagung nach § 25 Abs. 1 und § 46 
Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes übernommen. 

(2) Soweit die Einkommensteuer durch Steuerabzug vom Ar
beitslohn erhoben wird (Lohnsteuer), kann dieses Verfahren 
auf Antrag einer steuerberechtigten Religionsgemeinschaft auch 
für die Kirchensteuer eingeführt werden, die dann als Zuschlag 
zur Lohnsteuer erhoben wird. Die Arbeitgeber mit lohnsteuer
lichen Betriebsstätten im Land Brandenburg haben die Kir
chensteuer im Rahmen des Lohnsteuer-Abzugsverfahrens 
gleichzeitig mit der Lohnsteuer einzubehalten und abzuführen. 
Die für die Haftung des Arbeitgebers und Arbeitnehmers im 
Lohnsteuer-Abzugsverfahren geltenden Vorschriften sind bei 
der Kirchensteuer entsprechend anzuwenden. Entsprechendes 
gilt, wenn eine pauschale Einkommensteuer des Kirchen
steuerpflichtigen als Lohnsteuer entrichtet wird. 

(3) Bei Erhebung der Einkommensteuer durch Abzug vom 
Kapitalertrag kann auf Antrag einer steuerberechtigten Reli
gionsgemeinschaft dieses Verfahren auch für die Kirchensteuer 
eingeführt werden, die dann als Zuschlag zur Kapitalertrag
steuer erhoben wird. Die Abzugsverpflichteten im Sinne des 
§ 44 Abs. 1 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes haben die 

Kirchensteuer im Rahmen des Kapitalertragsteuer-Abzugs
verfahrens gleichzeitig mit der Kapitalertragsteuer einzube
halten und getrennt nach Religionszugehörigkeit an das für die 
Besteuerung nach dem Einkommen zuständige Finanzamt des 
Kirchensteuerabzugsverpflichteten zur Weiterleitung an die 
Religionsgemeinschaften abzuführen. Die Kirchensteuer als 
Zuschlag zur Kapitalertragsteuer wird von dem Kirchensteuer
abzugsverpflichteten nach dem Kirchensteuersatz der Religi
onsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, so
wie unter Beachtung des § 51a Abs. 2c des Einkommensteuer
gesetzes durch Steuerabzug vom Kapitalertrag erhoben (Kir
chensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer). Die für die 
Haftung des Abzugsverpflichteten im Kapitalertragsteuer-
Abzugsverfahren geltenden Vorschriften sind bei der Kirchen
steuer entsprechend anzuwenden. 

(4) Die Verwaltung der Kirchensteuer durch die Finanzämter 
setzt voraus, dass Art, Satz und Höhe der Kirchensteuer inner
halb des Landes einheitlich sind. 

(5) Die für die Mitwirkung der Finanzämter bei der Ver
waltung der Kirchensteuer zu leistende Entschädigung wird 
zwischen der Landesregierung und den steuerberechtigten Re
ligionsgemeinschaften vereinbart. 

(6) Wird die Kirchensteuer durch die Finanzämter verwaltet, 
finden auf die Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommen
steuer die Vorschriften für die Einkommensteuer, für die Kir
chensteuer als Zuschlag zur Vermögensteuer die Vorschriften 
für die Vermögensteuer und für die Steuer vom Grundbesitz 
die Vorschriften für die Grundsteuer entsprechende Anwen
dung, wenn in diesem Gesetz und in den Steuerordnungen der 
Religionsgemeinschaften nichts anderes bestimmt ist. Darüber 
hinaus sind die Vorschriften der Abgabenordnung entsprechend 
anzuwenden, ausgenommen die Vorschriften über Säumniszu
schläge und Zinsen (§§ 233 bis 240 der Abgabenordnung), 
über das außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren und über 
Strafen und Bußgelder (§§ 347 bis 412 der Abgabenordnung). 

(7) Wird bei der Verwaltung der Kirchensteuer durch die Fi
nanzämter die Maßstabsteuer ganz oder teilweise abweichend 
festgesetzt, gestundet, aus Billigkeitsgründen erlassen oder 
niedergeschlagen oder wird die Vollziehung des Bescheides 
über die Maßstabsteuer ausgesetzt oder die Vollstreckung be
schränkt oder eingestellt, so wird eine entsprechende Entschei
dung auch für die Kirchensteuer getroffen. Auf das Kirchgeld 
in glaubensverschiedener Ehe ist Satz 1 entsprechend anzu
wenden. Das Recht der kirchlichen Stellen, die Kirchensteuer 
aus Billigkeitsgründen abweichend festzusetzen, zu stunden, 
zu erlassen, niederzuschlagen oder die Vollziehung des Be
scheides über die Kirchensteuer auszusetzen, bleibt unberührt. 

§ 9 
Rechtsbehelfe 

(1) Für Streitigkeiten in Kirchensteuersachen ist der Verwal
tungsrechtsweg gegeben. Richtet sich der Widerspruch gegen 
den Kirchensteuerbescheid eines Finanzamtes, ist vor dem Er
lass eines Widerspruchsbescheides die zuständige kirchliche 
Stelle zu hören. 
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(2) Rechtsbehelfe gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer 
können nicht auf Einwendungen gegen die Bemessung der der 
Kirchensteuer zugrunde liegenden Maßstabsteuer gestützt wer
den. 

§ 10 
Vollstreckung 

Soweit die Kirchensteuer von den steuerberechtigten Reli
gionsgemeinschaften selbst verwaltet wird, wird sie auf Antrag 
und gegen Erstattung der Kosten von den Finanzämtern nach 
den Vorschriften der Abgabenordnung oder, soweit kommunale 
Stellen die Steuer einziehen, von den amtsfreien Gemeinden, 
Ämtern und kreisfreien Städten nach den Vorschriften des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Brandenburg 
vollstreckt. 

§ 11 
Verwaltung der Kirchensteuer für 

steuerberechtigte Religionsgemeinschaften 
außerhalb des Landes Brandenburg 

(1) Auf Antrag der steuerberechtigten Religionsgemeinschaf
ten, deren Gebiet ganz oder teilweise in einem anderen Land 
der Bundesrepublik Deutschland liegt, ordnet die oberste 
Finanzbehörde dieses Landes die Einbehaltung und Abführung 
der Kirchensteuer im Lohnsteuer-Abzugsverfahren und im 
Kapitalertragsteuer-Abzugsverfahren auch für die gegenüber 
diesen steuerberechtigten Religionsgemeinschaften Kirchen
steuerpflichtigen an, sofern sie im Land Brandenburg nicht ih
ren Wohnsitz im Sinne des § 8 der Abgabenordnung oder ge
wöhnlichen Aufenthalt im Sinne des § 9 der Abgabenordnung 
haben, aber von einer lohnsteuerlichen Betriebsstätte im Land 
Brandenburg entlohnt werden oder Kapitalerträge von einer 
auszahlenden Stelle im Land Brandenburg erhalten. § 8 Abs. 2 
bis 7 gilt entsprechend. 

(2) Wird die Kirchensteuer im Lohnsteuer-Abzugsverfahren 
oder auf Kapitalerträge in einer außerhalb des Bereichs der 
Religionsgemeinschaft gelegenen Betriebstätte oder einer Ka
pitalerträge auszahlenden Stelle im Land Brandenburg nicht 
oder nicht in der für den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent
halt maßgebenden Höhe einbehalten und nicht vom Finanzamt 
nacherhoben, kann die Religionsgemeinschaft die Kirchen
steuer nacherheben. Unterschiedsbeträge durch unterschied
liche Kirchensteuersätze gleichen die steuerberechtigten Re
ligionsgemeinschaften selbst aus. Auf Nacherhebungen kann 
verzichtet werden. 

§ 12 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
das Brandenburgische Kirchensteuergesetz vom 25. Juni 1999 

(GVBl. I S. 251), geändert durch Gesetz vom 6. Dezember 
2001 (GVBl. I S. 242), außer Kraft. 

Potsdam, den 18. Dezember 2008 

Der Präsident

des Landtages Brandenburg


Gunter Fritsch


Gesetz

zur Errichtung eines Versorgungsfonds 


des Landes Brandenburg

(Brandenburgisches Versorgungsfondsgesetz -


BbgVfG)


Vom 19. Dezember 2008 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
Geltungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für 

1.	 die Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter sowie 
für die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp
fänger des Landes Brandenburg, denen das Land Branden
burg Dienstbezüge oder Versorgungsbezüge zahlt bezie
hungsweise an der Zahlung von deren Dienstbezügen oder 
Versorgungsbezügen beteiligt ist, 

2.	 die Mitglieder der Landesregierung, die ehemaligen Mit
glieder der Landesregierung und deren versorgungsberech
tigte Hinterbliebene. 

§ 2 
Zweck und Errichtung 

(1) Dieses Gesetz regelt die Finanzierung der Versorgungsauf
wendungen des in § 1 genannten Personenkreises, dessen Ver
sorgungsanwartschaften auf einem erstmals nach dem 31. De
zember 2008 begründeten Beamten-, Richter- oder Amts
verhältnis beruhen. Für Anwartschaften, die bereits vor dem 
1. Januar 2009 begründet worden sind, erfolgt eine Teilfinan
zierung gemäß § 6 Abs. 3. 

(2) Zur Finanzierung der Versorgungsaufwendungen des Lan
des Brandenburg für die in § 1 genannten Personen wird ein 
Sondervermögen im Sinne des § 26 Abs. 2 der Landeshaus
haltsordnung unter dem Namen „Versorgungsfonds des Landes 
Brandenburg“ errichtet. 
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§ 3 
Rechtsform 

Das Sondervermögen ist nicht rechtsfähig. Es kann unter sei
nem Namen im rechtsgeschäftlichen Verkehr handeln, klagen 
und verklagt werden. Das Sondervermögen wird durch die für 
Finanzen zuständige oberste Landesbehörde vertreten. Der all
gemeine Gerichtsstand des Sondervermögens ist Potsdam. 

§ 4 
Verwaltung 

(1) Die für Finanzen zuständige oberste Landesbehörde ver
waltet das Sondervermögen. Es ist vom übrigen Vermögen des 
Landes, seinen Rechten und Verbindlichkeiten getrennt zu hal
ten. Die treuhändische Verwaltung durch Dritte ist zulässig. 

(2) Für die Verwaltung des Sondervermögens gilt § 113 der 
Landeshaushaltsordnung. Es ist für jedes Kalenderjahr ein 
Wirtschaftsplan für das Sondervermögen aufzustellen. 

(3) Das für Finanzen zuständige Mitglied der Landesregierung 
berichtet dem für Haushalt zuständigen Ausschuss des Land
tages jährlich über die Verwaltung der Mittel des Sonderver
mögens. Auf dieser Grundlage stellt die für Finanzen zuständi
ge oberste Landesbehörde am Ende eines jeden Haushalts
jahres die Haushaltsrechnung des Sondervermögens auf. 

(4) In der Haushaltsrechnung ist der Bestand des Sonder
vermögens gegliedert nach regelmäßigen Zuführungen und 
Sonderzuführungen einschließlich der Forderungen und Ver
bindlichkeiten sowie der Einnahmen und Ausgaben darzu
stellen. 

§ 5 
Zuführung und Anlage der Mittel 

(1) Für die Dauer jedes Beamten-, Richter- oder Amtsverhält
nisses einer in § 1 genannten Person zum Land Brandenburg 
werden dem Sondervermögen aus dem Landeshaushalt Mittel 
zugeführt. 

(2) Die Höhe der Zuführungen für die Beamten und Richter 
gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 wird auf der Grundlage versicherungs
mathematischer Berechnungen nach Prozentsätzen der jewei
ligen Besoldungsausgaben für diesen Personenkreis bestimmt; 
für die Mitglieder der Landesregierung finden die der Besol
dung entsprechenden Prozentsätze Anwendung. Die Zuführun
gen für die in den Landesbetrieben beschäftigten Beamten des 
Landes sind durch die Landesbetriebe zu erbringen. Das für 
Finanzen zuständige Mitglied der Landesregierung regelt das 
Nähere zur Höhe und zum Zeitpunkt der Zuführungen. Die 
Festsetzung der Prozentsätze ist bei sich ändernden Verhältnis
sen entsprechend anzupassen. 

(3) Dem Sondervermögen sind auch Mittel zuzuführen, die 
dem Land Brandenburg für Versorgungsaufwendungen der in 
§ 1 Nr. 1 genannten Personen gezahlt werden. Für beurlaubte 
Beamte und Richter, denen die Berücksichtigung der Zeit einer 

Beurlaubung ohne Dienstbezüge als ruhegehaltfähige Dienst
zeit zugesichert worden ist, ohne dass ein Versorgungszuschlag 
erhoben wird, sind Zuführungen nach Absatz 2 auf der Grund
lage der ihnen ohne die Beurlaubung jeweils zustehenden ruhe
gehaltfähigen Dienstbezüge zu leisten. 

(4) Dem Sondervermögen können nach Maßgabe des Haus
haltes zusätzliche Mittel zugeführt werden. Die Landesregie
rung legt dazu mit dem Entwurf des jeweiligen Haushaltsgeset
zes Berechnungen vor, in welcher Höhe Zuführungen erforder
lich wären, um die künftigen Versorgungsausgaben in voller 
Höhe aus dem Sondervermögen decken zu können. 

(5) Die vom Sondervermögen erwirtschaftete Rendite fließt 
diesem zu. 

(6) Eine Kreditaufnahme durch das Sondervermögen ist nicht 
zulässig. 

(7) Die dem Sondervermögen zugeführten Mittel einschließ
lich der Erträge sind bei Wahrung der Anlagengrundsätze 
Sicherheit, Liquidität und Rendite anzulegen. Näheres dazu 
regelt das für Finanzen zuständige Mitglied der Landesregie
rung in Anlagerichtlinien, die dem für Haushalt zuständigen 
Ausschuss des Landtages zur Kenntnis gegeben werden. 

§ 6 
Verwendung des Sondervermögens 

(1) Die Mittel des Sondervermögens sind zweckgebunden zur 
Finanzierung von Versorgungsaufwendungen des Landes für 
die in § 1 genannten Personen zu verwenden. Eine Verwendung 
für andere Zwecke ist ausgeschlossen. Ansprüche gegen das 
Sondervermögen werden nicht begründet. 

(2) Erstmalig ab dem 1. Januar 2020 können dem Land Bran
denburg die für Anspruchsberechtigte gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 
erforderlichen Haushaltsausgaben und diejenigen Ausgaben, 
die aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung an
stelle der Versorgung zu zahlen sind, aus dem Sondervermögen 
erstattet werden, soweit sie auf Zeiten entfallen, für die Zufüh
rungen geleistet wurden. 

(3) Das Sondervermögen kann ab dem 1. Januar 2020 zur teil
weisen Deckung von Versorgungsansprüchen gemäß § 2 Abs. 1 
Satz 2 herangezogen werden, soweit nach Maßgabe des Lan
deshaushaltes Zuführungen an das Sondervermögen erfolgt 
sind. 

§ 7 
Anlageausschuss 

(1) Für das Sondervermögen wird ein Anlageausschuss gebil
det. Er wirkt bei den Entscheidungen über die treuhändische 
Verwaltung durch Dritte nach § 4 Abs. 1 Satz 3, bei der Erstel
lung der Haushaltsrechnung des Sondervermögens nach § 4 
Abs. 3 Satz 2, bei den nach § 5 Abs. 7 Satz 2 zu erlassenden 
Anlagerichtlinien und bei anderen wichtigen Angelegenheiten 
der Verwaltung des Sondervermögens beratend mit. 
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(2) Der Anlageausschuss besteht aus bis zu fünf Mitgliedern, 
die vom für Finanzen zuständigen Mitglied der Landesregie
rung für die Dauer von fünf Jahren berufen werden. 

(3) Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu berufen. Schei
det ein Mitglied oder ein Stellvertreter vorzeitig aus, so wird 
für den Rest der Amtszeit ein Nachfolger berufen. 

(4) Den Mitgliedern und ihren Stellvertretern werden die für 
ihre Tätigkeit im Anlageausschuss des Sondervermögens ent
stehenden Auslagen erstattet. 

§ 8 
Auflösung 

Bei vollständiger Auszahlung des Sondervermögens gilt dieses 
als aufgelöst. 

§ 9 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. 

Potsdam, den 19. Dezember 2008 

Der Präsident

des Landtages Brandenburg


Gunter Fritsch


Gesetz zur Änderung

besoldungs- und versorgungsrechtlicher 


Vorschriften 2008


Vom 19. Dezember 2008 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1

Gesetz zur Anpassung des Familienzuschlags


für dritte und weitere Kinder für das Jahr 2007


Beamte des Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbände 
und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts, Richter des Landes sowie Versorgungsempfänger, de
nen laufende Versorgungsbezüge zustehen, die das Land, eine 
Gemeinde, ein Gemeindeverband oder eine der sonstigen der 
Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten 
oder Stiftungen des öffentlichen Rechts zu tragen haben, mit 
drei und mehr im Familienzuschlag nach dem Bundes

besoldungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
6. August 2002 (BGBl. I S. 3020), in der zuletzt durch Gesetz 
vom 28. August 2006 (BGBl. I S. 2039) geänderten Fassung, 
berücksichtigten Kindern erhalten ab 1. Januar 2007 zusätzlich 
zum Familienzuschlag nach Anlage V des Bundesbesoldungs
gesetzes für das dritte und jedes weitere im Familienzuschlag 
berücksichtigte Kind einen monatlichen Betrag in Höhe von 
jeweils 50 Euro. 

Artikel 2

Änderung des Brandenburgischen


Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2008


Das Brandenburgische Besoldungs- und Versorgungsanpas
sungsgesetz 2008 vom 21. November 2007 (GVBl. I S. 158) 
wird wie folgt geändert: 

1.	 In Anlage 3 wird im ersten Satz nach der Tabelle die Zahl 
„234,04“ durch die Zahl „284,79“ ersetzt. 

2.	 In Anlage 19 wird im ersten Satz nach der Tabelle die Zahl 
„216,49“ durch die Zahl „263,43“ ersetzt. 

Artikel 3

Änderung des Brandenburgischen Besoldungsgesetzes


Das Brandenburgische Besoldungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Januar 2005 (GVBl. I S. 38), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. November 2007 
(GVBl. I S. 158, 160), wird wie folgt geändert: 

1.	 Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a)	 Nach der Angabe zu § 1 wird folgende Angabe einge
fügt: 

„§ 1a 	Einbeziehung eingetragener Lebenspartner
schaften“. 

b)	 Nach der Angabe zu § 7 wird folgende Angabe einge
fügt: 

„§ 7a 	 Übergangsregelung zur Anwendung der Zwei
ten Besoldungs-Übergangsverordnung“. 

2.	 Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt: 

„§ 1a 
Einbeziehung eingetragener Lebenspartnerschaften 

Bestimmungen dieses Gesetzes und der fortgeltenden bun
desbesoldungsrechtlichen Vorschriften, die sich auf das 
Bestehen oder frühere Bestehen einer Ehe beziehen, sind 
auf das Bestehen oder frühere Bestehen einer eingetrage
nen Lebenspartnerschaft sinngemäß anzuwenden. Bestim
mungen, die sich auf Ehegatten und deren Angehörige be
ziehen, sind auf eingetragene Lebenspartner und deren An
gehörige sinngemäß anzuwenden.“ 
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3.	 Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt: 

„§ 7a 
Übergangsregelung zur Anwendung


der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung


Verringern sich die Dienstbezüge nach dem 31. Dezember 
2007 wegen der Übertragung eines höher bewerteten Am
tes, werden sie so lange in der Höhe gezahlt, in der sie bei 
einem Verbleiben im bisherigen Amt zugestanden hätten, 
bis die Dienstbezüge aus dem übertragenen Amt höher als 
die nach dem bisherigen Amt sind.“ 

Artikel 4

Änderung des Gesetzes über ergänzende Bestimmungen


zur Beamtenversorgung im Land Brandenburg


Das Gesetz über ergänzende Bestimmungen zur Beamtenver
sorgung im Land Brandenburg vom 21. November 2007 
(GVBl. I S. 160) wird wie folgt geändert: 

1.	 In der Überschrift wird die Abkürzung „(BbgBBeamtVG)“ 
durch die Kurzbezeichnung „(Beamtenversorgungsergän
zungsgesetz)“ ersetzt. 

2.	 Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt: 

„§ 1a 
Einbeziehung eingetragener Lebenspartnerschaften 

Landesversorgungsrechtliche und fortgeltende bundesrecht
liche Vorschriften, die sich auf das Bestehen oder frühere 
Bestehen einer Ehe beziehen, sind auf das Bestehen oder 
frühere Bestehen einer eingetragenen Lebenspartnerschaft 
sinngemäß anzuwenden. Bestimmungen, die sich auf Ehe
gatten und deren Angehörige beziehen, sind auf einge
tragene Lebenspartner und deren Angehörige sinngemäß 
anzuwenden. Bestimmungen, die sich auf Witwen oder 
Witwer und deren Angehörige beziehen, sind auf hinter
bliebene Lebenspartner und deren Angehörige sinnge
mäß anzuwenden. Der Anspruch einer Witwe oder eines 
Witwers aus einer zum Zeitpunkt des Todes bestehenden 
Ehe schließt den Anspruch eines hinterbliebenen Lebens
partners aus einer zum Zeitpunkt des Todes bestehenden 
eingetragenen Lebenspartnerschaft aus.“ 

3.	 In § 3 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a wird die Angabe „§ 111 
Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes“ durch die Angabe 
„§ 111 Abs. 1 des Landesbeamtengesetzes“ ersetzt. 

Artikel 5

Zweites Gesetz über ergänzende Bestimmungen

zur Beamtenversorgung im Land Brandenburg

(Zweites Beamtenversorgungsergänzungsgesetz)


§ 1 
Geltungsbereich 

Für die Versorgung der Beamten des Landes, der Gemeinden, 
Gemeindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des Landes 

unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts und der Richter des Landes gelten ergän
zend zum Beamtenversorgungsgesetz in der Fassung der Be
kanntmachung vom 16. März 1999 (BGBl. I S. 322, 847, 
2033), in der zuletzt durch Gesetz vom 19. Juli 2006 (BGBl. I 
S. 1652) geänderten Fassung, und zum Beamtenversorgungser
gänzungsgesetz vom 21. November 2007 (GVBl. I S. 160) der 
nachfolgende § 2, der § 53 des Beamtenversorgungsgesetzes 
ersetzt, und § 3, der § 55 des Beamtenversorgungsgesetzes er
setzt, sowie § 4. 

§ 2 
Zusammentreffen von Versorgungsbezügen 

mit Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen 

(1) Bezieht ein Versorgungsberechtigter Erwerbseinkommen 
(Absatz 6 Satz 1 und 2) oder Erwerbsersatzeinkommen (Abs. 6 
Satz 3), erhält er daneben seine Versorgungsbezüge nur bis 
zum Erreichen der in Absatz 2 bezeichneten Höchstgrenze. 

(2) Als Höchstgrenze gelten 

1.	 für Ruhestandsbeamte und Witwen die ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus 
der sich das Ruhegehalt berechnet, mindestens ein Betrag 
in Höhe des Eineinhalbfachen der jeweils ruhegehaltfähi
gen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe 
A 4, zuzüglich des jeweils zustehenden Unterschiedsbetra
ges nach § 50 Abs. 1 des Beamtenversorgungsgesetzes, 

2.	 für Waisen 40 vom Hundert des Betrages, der sich nach 
Nummer 1 unter Berücksichtigung des ihnen zustehenden 
Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1 des Beamtenversor
gungsgesetzes ergibt, 

3.	 für Ruhestandsbeamte, die wegen Dienstunfähigkeit, die 
nicht auf einem Dienstunfall beruht, oder die nach § 111 
Abs. 4 Nr. 1 des Landesbeamtengesetzes in den Ruhestand 
getreten sind, bis zum Ablauf des Monats, in dem die 
Altersgrenze nach § 110 Abs. 1 des Landesbeamtenge
setzes erreicht wird, 71,75 vom Hundert der ruhegehalt
fähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungs
gruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet, mindestens 
ein Betrag in Höhe von 71,75 vom Hundert des Einein
halbfachen der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus 
der Endstufe der Besoldungsgruppe A 4, zuzüglich des je
weils zustehenden Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1 
des Beamtenversorgungsgesetzes sowie des Betrages in 
Höhe eines Siebtels der monatlichen Bezugsgröße (§ 18 
Abs. 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch). 

(3) Die Höchstgrenze nach Absatz 2 ist für den jeweiligen 
Auszahlungsmonat um den nach dem Brandenburgischen 
Sonderzahlungsgesetz für die Jahre 2007 bis 2009 jeweils zu 
zahlenden Betrag zu erhöhen. Entsprechende Leistungen, die 
der Versorgungsberechtigte aus einer Erwerbstätigkeit erhält, 
sind im jeweiligen Auszahlungsmonat zu berücksichtigen. 

(4) Dem Versorgungsberechtigten ist mindestens ein Betrag in 
Höhe von 20 vom Hundert seines jeweiligen Versorgungsbezu
ges (§ 2 des Beamtenversorgungsgesetzes) zu belassen. Satz 1 
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gilt nicht beim Bezug von Verwendungseinkommen, das min
destens aus derselben Besoldungsgruppe oder einer vergleich
baren Entgeltgruppe berechnet wird, aus der sich auch die 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bestimmen. Für sonstiges 
in der Höhe vergleichbares Verwendungseinkommen gelten 
Satz 2 und Absatz 6 Satz 5 entsprechend. 

(5) Bei der Ruhensberechnung für einen früheren Beamten 
oder früheren Ruhestandsbeamten, der Anspruch auf Versor
gung nach § 38 des Beamtenversorgungsgesetzes hat, ist min
destens ein Betrag als Versorgung zu belassen, der unter Be
rücksichtigung seiner Minderung der Erwerbsfähigkeit infolge 
des Dienstunfalls dem Unfallausgleich entspricht. Dies gilt 
nicht, wenn wegen desselben Unfalls Grundrente nach dem 
Bundesversorgungsgesetz zusteht. 

(6) Erwerbseinkommen sind Einkünfte aus nichtselbstständi
ger Arbeit einschließlich Abfindungen, aus selbstständiger 
Arbeit sowie aus Gewerbebetrieb und aus Land- und Forstwirt
schaft. Nicht als Erwerbseinkommen gelten steuerfreie Auf
wandsentschädigungen, im Rahmen der Einkunftsarten nach 
Satz 1 anerkannte Betriebsausgaben und Werbungskosten nach 
dem Einkommensteuergesetz, Jubiläumszuwendungen, ein Un
fallausgleich (§ 35 des Beamtenversorgungsgesetzes), steuer
freie Einnahmen für Leistungen zur Grundpflege oder haus
wirtschaftlichen Versorgung sowie Einkünfte aus Tätigkeiten, 
die nach Art und Umfang Nebentätigkeiten im Sinne des § 32 
Abs. 1 Nr. 3 des Landesbeamtengesetzes entsprechen. Er
werbsersatzeinkommen sind Leistungen, die aufgrund oder in 
entsprechender Anwendung öffentlich-rechtlicher Vorschriften 
kurzfristig erbracht werden, um Erwerbseinkommen zu erset
zen. Die Berücksichtigung des Erwerbs- und des Erwerbs
ersatzeinkommens erfolgt monatsbezogen. Wird Einkommen 
nicht in Monatsbeträgen erzielt, ist das Einkommen des Kalen
derjahres, geteilt durch zwölf Kalendermonate, anzusetzen. 

(7) Nach Ablauf des Monats, in dem der Versorgungsberech
tigte die Altersgrenze nach § 110 Abs. 1 des Landesbeamtenge
setzes erreicht, gelten die Absätze 1 bis 6 nur für Erwerbsein
kommen aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst (Ver
wendungseinkommen). Dies ist jede Beschäftigung im Dienst 
von Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des deutschen 
öffentlichen Rechts oder ihrer Verbände; ausgenommen ist die 
Beschäftigung bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaf
ten oder ihren Verbänden. Der Verwendung im öffentlichen 
Dienst steht gleich die Verwendung im öffentlichen Dienst ei
ner zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, an 
der eine Körperschaft oder ein Verband im Sinne des Satzes 2 
durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer 
Weise beteiligt ist. Ob die Voraussetzungen zutreffen, entschei
det auf Antrag der zuständigen Stelle oder des Versorgungs
berechtigten das für das Versorgungsrecht zuständige Ministe
rium oder die von ihm bestimmte Stelle. 

(8) Bezieht ein Wahlbeamter auf Zeit im Ruhestand neben 
seinen Versorgungsbezügen Verwendungseinkommen nach Ab
satz 7, findet anstelle der Absätze 1 bis 7 § 53 des Beamtenver
sorgungsgesetzes in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden 
Fassung Anwendung. Satz 1 gilt entsprechend für Hinterbliebe
ne. 

(9) Bezieht ein Beamter im einstweiligen Ruhestand Erwerbs
und Erwerbsersatzeinkommen nach Absatz 6, das nicht Ver
wendungseinkommen nach Absatz 7 ist, ruhen die Versor
gungsbezüge um 50 vom Hundert des Betrages, um den sie 
und das Einkommen die Höchstgrenze übersteigen. 

(10) § 69e Abs. 2 und 3 des Beamtenversorgungsgesetzes fin
det Anwendung. 

§ 3 
Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Renten 

(1) Versorgungsbezüge werden neben Renten nur bis zum Er
reichen der in Absatz 2 bezeichneten Höchstgrenze gezahlt. 
Als Renten gelten 

1.	 Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen, 

2.	 Renten aus einer zusätzlichen Alters- oder Hinterbliebe
nenversorgung für Angehörige des öffentlichen Dienstes, 

3.	 Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung, wobei ein 
dem Unfallausgleich (§ 35 des Beamtenversorgungsge
setzes) entsprechender Betrag unberücksichtigt bleibt; bei 
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 20 vom Hundert 
bleiben zwei Drittel der Mindestgrundrente nach dem 
Bundesversorgungsgesetz, bei einer Minderung der Er
werbsfähigkeit um 10 vom Hundert ein Drittel der Mindest
grundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz unberück
sichtigt, 

4.	 Leistungen aus einer berufsständischen Versorgungsein
richtung oder aus einer befreienden Lebensversicherung, 
zu denen der Arbeitgeber aufgrund eines Beschäftigungs
verhältnisses im öffentlichen Dienst mindestens die Hälfte 
der Beiträge oder Zuschüsse in dieser Höhe geleistet hat. 

Wird eine Rente im Sinne des Satzes 2 nicht beantragt oder auf 
sie verzichtet oder wird an deren Stelle eine Kapitalleistung, 
Beitragserstattung oder Abfindung gezahlt, so tritt an die Stelle 
der Rente der Betrag, der vom Leistungsträger ansonsten zu 
zahlen wäre. Bei Zahlung einer Abfindung, Beitragserstattung 
oder eines sonstigen Kapitalbetrages ist der sich bei einer Ver
rentung ergebende Betrag zugrunde zu legen. Dies gilt nicht, 
wenn der Ruhestandsbeamte innerhalb von drei Monaten nach 
Zufluss den Kapitalbetrag zuzüglich der hierauf gewährten 
Zinsen an den Dienstherrn abführt. Zu den Renten und den 
Leistungen nach Satz 2 Nr. 4 rechnet nicht der Kinderzuschuss. 
Renten, Rentenerhöhungen und Rentenminderungen, die auf 
§ 1587b des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder § 1 des Gesetzes 
zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich beruhen, 
sowie Zuschläge oder Abschläge beim Rentensplitting unter 
Ehegatten nach § 76c des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
bleiben unberücksichtigt. 

(2) Als Höchstgrenze gelten 

1.	 für Ruhestandsbeamte der Betrag, der sich als Ruhegehalt 
zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1 des 
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Beamtenversorgungsgesetzes ergeben würde, wenn der Be
rechnung zugrunde gelegt werden 

a)	 bei den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Endstufe 
der Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt be
rechnet, 

b)	 als ruhegehaltfähige Dienstzeit die Zeit vom vollende
ten siebzehnten Lebensjahr bis zum Eintritt des Versor
gungsfalles abzüglich von Zeiten nach § 12a des Be
amtenversorgungsgesetzes mit Ausnahme der Zeiten 
nach § 30 Abs. 1 Satz 2 des Bundesbesoldungsgeset
zes, zuzüglich der Zeiten, um die sich die ruhegehalt
fähige Dienstzeit erhöht, und der bei der Rente berück
sichtigten Zeiten einer rentenversicherungspflichtigen 
Beschäftigung oder Tätigkeit nach Eintritt des Versor
gungsfalles; § 2 Nr. 8 Satz 2 der Beamtenversorgungs-
Übergangsverordnung findet insoweit keine Anwen
dung, 

2.	 für Witwen der Betrag, der sich als Witwengeld zuzüglich 
des Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1 des Beamten
versorgungsgesetzes, für Waisen der Betrag, der sich als 
Waisengeld zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 
Abs. 1 des Beamtenversorgungsgesetzes, wenn dieser ne
ben dem Waisengeld gezahlt wird, aus dem Ruhegehalt 
nach Nummer 1 ergeben würde. 

Ist bei einem an der Ruhensregelung beteiligten Versorgungs
bezug das Ruhegehalt nach § 14 Abs. 3 des Beamtenversor
gungsgesetzes gemindert, ist das für die Höchstgrenze maßge
bende Ruhegehalt in sinngemäßer Anwendung dieser Vor
schrift festzusetzen. Ist bei einem an der Ruhensregelung betei
ligten Versorgungsbezug der Ruhegehaltssatz nach § 14 Abs. 1 
Satz 1 Halbsatz 2 oder 3 des Beamtenversorgungsgesetzes in 
der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung gemindert, 
ist der für die Höchstgrenze maßgebende Ruhegehaltssatz in 
sinngemäßer Anwendung dieser Vorschrift festzusetzen. 

(3) Als Renten im Sinne des Absatzes 1 gelten nicht 

1.	 bei Ruhestandsbeamten (Absatz 2 Satz 1 Nr. 1) Hinterblie
benenrenten aus einer Beschäftigung oder Tätigkeit des 
Ehegatten, 

2.	 bei Witwen und Waisen (Absatz 2 Satz 1 Nr. 2) Renten auf
grund einer eigenen Beschäftigung oder Tätigkeit. 

(4) Bei Anwendung der Absätze 1 und 2 bleibt außer Ansatz 
der Teil der Rente gemäß Absatz 1, der 

1.	 dem Verhältnis der Versicherungsjahre aufgrund freiwilli
ger Weiterversicherung oder Selbstversicherung zu den 
gesamten Versicherungsjahren oder, wenn sich die Rente 
nach Werteinheiten berechnet, dem Verhältnis der Wertein
heiten für freiwillige Beiträge zu der Summe der Wertein
heiten für freiwillige Beiträge, Pflichtbeiträge, Ersatzzeiten 
und Ausfallzeiten oder, wenn sich die Rente nach Entgelt
punkten berechnet, dem Verhältnis der Entgeltpunkte für 
freiwillige Beiträge zu der Summe der Entgeltpunkte für 
freiwillige Beiträge, Pflichtbeiträge, Ersatzzeiten, Zurech
nungszeiten und Anrechnungszeiten entspricht, 

2.	 auf einer Höherversicherung beruht. 

Dies gilt nicht, soweit der Arbeitgeber mindestens die Hälfte 
der Beiträge oder Zuschüsse in dieser Höhe geleistet hat. 

(5) Bei Anwendung des § 2 des Zweiten Beamtenversorgungs
ergänzungsgesetzes ist von der nach Anwendung der Absätze 1 
bis 4 verbleibenden Gesamtversorgung auszugehen. 

(6) Beim Zusammentreffen von zwei Versorgungsbezügen mit 
einer Rente ist zunächst der neuere Versorgungsbezug nach den 
Absätzen 1 bis 4 und danach der frühere Versorgungsbezug 
unter Berücksichtigung des gekürzten neueren Versorgungsbe
zuges nach § 54 des Beamtenversorgungsgesetzes zu regeln. 
Der hiernach gekürzte frühere Versorgungsbezug ist unter Be
rücksichtigung des gekürzten neueren Versorgungsbezuges 
nach den Absätzen 1 bis 4 zu regeln; für die Berechnung der 
Höchstgrenze nach Absatz 2 ist hierbei die Zeit bis zum Eintritt 
des neueren Versorgungsfalles zu berücksichtigen. 

(7) § 2 Abs. 5 des Zweiten Beamtenversorgungsergänzungs
gesetzes gilt entsprechend. 

(8) Den in Absatz 1 bezeichneten Renten stehen entsprechen
de wiederkehrende Geldleistungen gleich, die aufgrund der 
Zugehörigkeit zu Zusatz- oder Sonderversorgungssystemen 
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik geleistet 
werden oder die von einem ausländischen Versicherungsträger 
nach einem für die Bundesrepublik Deutschland wirksamen 
zwischen- oder überstaatlichen Abkommen gewährt werden. 

(9) § 69e Abs. 2 und 3 des Beamtenversorgungsgesetzes findet 
Anwendung. 

§ 4 
Übergangsregelung zur Anwendung


der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung


Verringern sich die Versorgungsbezüge wegen des Außer
kraftretens der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung 
zum 1. Januar 2008 und infolge der Anwendung der Vorschrif
ten über das Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit 
Renten, so steht mindestens der bis zum 31. Dezember 2007 
gezahlte Versorgungsbezug zu. 

Artikel 6

Änderung des Landesbeamtengesetzes


Das Landesbeamtengesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. Oktober 1999 (GVBl. I S. 446), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 29. Oktober 2008 (GVBl. I S. 272), wird wie folgt 
geändert: 

1.	 In § 45 Abs. 3 wird nach Satz 3 folgender Satz 4 eingefügt: 

„Zu den berücksichtigungsfähigen Angehörigen zählen auch 
eingetragene Lebenspartner des Beihilfeberechtigten und 
ihre im Familienzuschlag nach dem Bundesbesoldungs
gesetz berücksichtigungsfähigen Kinder.“ 
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2.	 In § 77 Abs. 2 Satz 2 werden nach dem Wort „Ehegatten“ 
die Wörter „eingetragenen Lebenspartner,“ eingefügt. 

3.	 In § 83 Abs. 4 Satz 2 werden nach dem Wort „Ehegatten“ 
die Wörter „eingetragenen Lebenspartner,“ eingefügt. 

Artikel 7

Inkrafttreten, Außerkrafttreten


(1) Artikel 1 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2007 in Kraft. 

(2) Im Übrigen tritt dieses Gesetz mit Wirkung vom 1. Januar 
2008 in Kraft. 

(3) Artikel 3 Nr. 3 und Artikel 5 § 4 treten mit Ablauf des 
31. Dezember 2009 außer Kraft. 

Potsdam, den 19. Dezember 2008 

Der Präsident

des Landtages Brandenburg


Gunter Fritsch


Gesetz

zur Neuorganisation der Landesforstverwaltung


des Landes Brandenburg


Vom 19. Dezember 2008 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1

Gesetz zur Errichtung des Landesbetriebs 

„Forst Brandenburg“ und zur Auflösung 


der Ämter für Forstwirtschaft des Landes Brandenburg

und der Landesforstanstalt Eberswalde


§ 1 
Organisationsform 

(1) Im Geschäftsbereich des für Forsten zuständigen Mitgliedes 
der Landesregierung wird der Landesbetrieb „Forst Branden
burg“ errichtet. Die Ämter für Forstwirtschaft Alt Ruppin, Bel
zig, Doberlug-Kirchhain, Eberswalde, Kyritz, Lübben, Müll
rose, Peitz, Templin und Wünsdorf sowie die Landesforstan
stalt Eberswalde (LFE) werden aufgelöst und deren Aufgaben 
in dem Landesbetrieb „Forst Brandenburg“ (LFB) zusammen
geführt. 

(2) Das für Forsten zuständige Mitglied der Landesregierung 
wird ermächtigt, das Nähere zu Betriebsführung, Dienst- und 

Fachaufsicht sowie die Grundsätze der Aufgabenerledigung 
und Wirtschaftsführung im Einvernehmen mit dem für Finan
zen und dem für Inneres zuständigen Mitglied der Landes
regierung in einem Erlass zu regeln. 

§ 2 
Aufgaben 

Die Aufgaben, Zuständigkeiten und rechtlichen Verpflichtun
gen der Ämter für Forstwirtschaft und der Landesforstanstalt 
Eberswalde gehen zum Zeitpunkt der Umwandlung vollständig 
auf den Landesbetrieb „Forst Brandenburg“ über. Der Landes
betrieb „Forst Brandenburg“ nimmt insbesondere die Aufgaben 
der unteren Forstbehörde wahr. 

§ 3 
Personal 

Die Beamten und Beschäftigten der Ämter für Forstwirtschaft, 
der Landesforstanstalt Eberswalde sowie des Ministeriums für 
Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz, die 
dort bisher überwiegend forstbetriebliche Aufgaben wahrge
nommen haben, werden dem Landesbetrieb „Forst Branden
burg“ zugeordnet. 

Artikel 2

Änderung des Waldgesetzes des Landes Brandenburg


Das Waldgesetz des Landes Brandenburg vom 20. April 2004 
(GVBl. I S. 137), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. De
zember 2008 (GVBl. I S. 287), wird wie folgt geändert: 

1.	 § 5 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Satz 1 wird nach dem Wort „Die“ das Wort „untere“ 
eingefügt. 

b)	 In Satz 3 wird nach den Wörtern „so soll die“ das Wort 
„untere“ eingefügt. 

2.	 In § 7 Abs. 4 werden die Wörter „den Forstbehörden“ 
durch die Wörter „der unteren Forstbehörde“ ersetzt. 

3.	 In § 8 Abs. 4 Satz 2 werden die Wörter „den unteren Forst
behörden“ durch die Wörter „der unteren Forstbehörde“ er
setzt. 

4.	 In § 15 Abs. 6 Satz 2 wird nach dem Wort „Die“ das Wort 
„untere“ eingefügt. 

5.	 § 16 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „durch die 
Gestattungsnehmer unverzüglich anzuzeigen und“ ge
strichen. 

b)	 In Absatz 3 werden die Wörter „unteren Forstbehörden 
können“ durch die Wörter „untere Forstbehörde kann“ 
ersetzt. 
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6.	 § 17 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter “den Forst
behörden“ durch die Wörter „der unteren Forstbe
hörde“ ersetzt. 

b)	 In Absatz 3 werden die Wörter „unteren Forstbehörden 
können“ durch die Wörter „untere Forstbehörde kann“ 
ersetzt. 

7.	 § 19 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Satz 2 werden die Wörter „der Forstbehörde“ durch 
die Wörter „der unteren Forstbehörde“ ersetzt. 

b)	 In Satz 3 wird nach dem Wort „der“ das Wort „unteren“ 
eingefügt. 

8.	 In § 21 Abs. 3 wird das Wort „Forstbehörden“ durch die 
Wörter „untere Forstbehörde“ ersetzt. 

9.	 In § 23 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „außerhalb einer 
von den Forstbehörden errichteten oder genehmigten Feu
erstelle“ gestrichen. 

10. In § 24 Abs. 2 Satz 4 werden die Wörter „den Forstbehör-
den“ durch die Wörter „der unteren Forstbehörde“ ersetzt. 

11. § 28 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Satz 1 werden die Wörter „Forstbehörden haben“ 
durch die Wörter „untere Forstbehörde hat“ ersetzt. 

b)	 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Für Dienstleistungen hat die untere Forstbehörde 
marktkonforme Entgelte zu erheben.“ 

12. § 29 Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Wegen deren besonderen Bedeutung für die Entwick
lung der Forst- und Holzwirtschaft haben die Forstbehör-
den forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse zu fördern.“ 

13. In § 30 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Forstbehörden“ durch 
die Wörter „oberste Forstbehörde“ ersetzt. 

14. § 31 Nr. 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. der Landesbetrieb Forst Brandenburg als untere Forst
behörde.“ 

15. § 32 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Forstbehörden sind für 
die ihnen“ durch die Wörter „untere Forstbehörde ist 
für die ihr“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Ihnen“ durch das Wort 
„Ihr“ ersetzt. 

cc) In Satz 3 werden die Wörter „Forstbehörden haben“ 
durch die Wörter „untere Forstbehörde hat“ ersetzt. 

b)	 Die Absätze 5 und 6 werden aufgehoben. 

16. § 33 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Bei der obersten Forstbehörde wird ein Forstaus
schuss gebildet, in dem die Waldbesitzarten angemes
sen vertreten sein sollen. Der Forstausschuss berät die 
oberste Forstbehörde in Fragen von grundsätzlicher 
Bedeutung. Er ist vor wichtigen Entscheidungen und 
Maßnahmen im Rahmen der Beratungsaufgaben recht
zeitig zu beteiligen.“ 

b)	 In Absatz 2 werden die Wörter „der Forstausschüsse“ 
durch die Wörter „des Forstausschusses“ ersetzt. 

17. § 34 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 1 werden die Wörter „Forstbehörden üben“ 
durch die Wörter „untere Forstbehörde übt“ ersetzt. 

b)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Forstbehörden haben“ 
durch die Wörter „untere Forstbehörde hat“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird nach dem Wort „die“ das Wort „un
tere“ eingefügt. 

18. § 37 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 1 Nr. 18 werden die Wörter „eine Gestattung 
der unteren Forstbehörde nicht unverzüglich anzeigt 
oder“ durch die Wörter „die Gestattung nicht“ ersetzt. 

b)	 In Absatz 2 Nr. 2 werden die Wörter „der Forstbe
hörden“ durch die Wörter „der unteren Forstbehörde“ 
ersetzt. 

19. § 38 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die untere 
Forstbehörde.“ 

Artikel 3

Änderung des Landesorganisationsgesetzes


§ 11 Abs. 3 Satz 1 des Landesorganisationsgesetzes vom 
24. Mai 2004 (GVBl. I S. 186), das zuletzt durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I S. 202, 206) geän
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 
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Nach Nummer 3 wird das Komma durch einen Punkt ersetzt 
und Nummer 4 aufgehoben. 

Artikel 4

Änderung des Brandenburgischen Besoldungsgesetzes


Die Anlage 1 des Brandenburgischen Besoldungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar 2005 
(GVBl. I S. 38), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2008 (GVBl. I S. 363) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

Im Abschnitt „Besoldungsgruppe B 4“ werden nach den Wör
tern „Präsident des Landesbetriebs Straßenwesen“ die Wörter 
„Direktor des Landesbetriebs Forst Brandenburg“ angefügt. 

Artikel 5

Jagdgesetz für das Land Brandenburg


§ 56 des Jagdgesetzes für das Land Brandenburg vom 9. Okt
ober 2003 (GVBl. I S. 250), das durch Gesetz vom 23. April 
2008 (GVBl. I S. 94) geändert worden ist, wird wie folgt geän
dert: 

In Absatz 2 Satz 3 3. Spiegelstrich werden die Wörter „das Amt 
für Forstwirtschaft“ durch die Wörter „die untere Forstbehörde“ 
ersetzt. 

Artikel 6

Änderung der Verordnung zur Durchführung


des Forstvermehrungsgutgesetzes im Land Brandenburg


Die Verordnung zur Durchführung des Forstvermehrungs
gutgesetzes im Land Brandenburg vom 4. Juni 2004 (GVBl. II 
S. 478) wird wie folgt geändert: 

1.	 § 1 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 1 werden die Wörter „Ämter für Forstwirt
schaft Müllrose und Kyritz (Kontrollstellen für forst
liches Vermehrungsgut) sind“ durch die Wörter „obers
te Forstbehörde ist als Kontrollstelle für forstliches Ver
mehrungsgut“ ersetzt. 

b)	 Absatz 2 wird aufgehoben. 

c)	 In Absatz 3 werden die Wörter „das Amt für Forstwirt
schaft, in dessen Amtsbereich sich der Ort des Aus
gangsmaterials oder der Sammelstelle befindet“ durch 
die Wörter „die untere Forstbehörde“ ersetzt. 

2.	 Die Anlage zu § 1 Abs. 2 wird aufgehoben. 

Artikel 7

Inkrafttreten, Außerkrafttreten


Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Verordnung über die örtlichen Zuständigkeitsbereiche der 
Ämter für Forstwirtschaft im Land Brandenburg vom 27. No
vember 1996 (GVBl. II S. 840), geändert durch Verordnung 
vom 12. November 2001 (GVBl. II S. 624), außer Kraft. 

Potsdam, den 19. Dezember 2008 

Der Präsident

des Landtages Brandenburg


Gunter Fritsch


Erstes Gesetz

zur Änderung des Umweltinformationsgesetzes


des Landes Brandenburg


Vom 19. Dezember 2008 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

§ 7 Satz 2 des Umweltinformationsgesetzes des Landes Bran
denburg vom 26. März 2007 (GVBl. I S. 74) wird aufgehoben. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 19. Dezember 2008 

Der Präsident

des Landtages Brandenburg


Gunter Fritsch
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